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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über eine Zusatzbestimmung zu Art. 57 § 1 
CIM, Art. 53 § 1 CIV und Art. 21 des Zu-. 
satzübereinkommens zur CIV über die Haf
tung der Eisenbahn für Tötung und Verlet
zung von Reisenden (Goldfranken-Berech-

nungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen:' 

§ 1. Der in Art. 57 § 1 des Internationalen 
übereinkommens über den Eisenbahnfrachtver
kehr (CIM), BGBL Nr. 744/1974, 'in Art. 53 § 1 
des Internationalen übereinkommens über den 
Eisenbahn-, Personen- und Gepäckverkehr (CIV), 
BGBl. Nr. 744/1974, und in Art. 21 des Zusatz
übereinkommens zum Internationalen überein
kommen über den Eisenbahn-, Personen- und 

Gepäckvlrkehr (CIV) über die Haftung der 
Eisenbahrt für Tötung und Verletzung von Rei
senden, bGBl. Nr. 20111974, vorgesehene Gold
franken list in österreichische Schilling über die 
Sonderziehungsrechte des Internationalen Wäh
rungsfonds umzurechnen, wobei drei Goldfran
ken einem Sonderziehungsrecht entsprechen. 

I 

§ 2. per Wert eines Sonderziehungsrechtes 
in österreichischen Schilling wird nach der vom 
Internatibnalen Währungsfonds für eigene Ope
rationen! und Transaktionen angewendeten Be
rechnungsmethode ermittelt. 

I 

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Verkehr im Einver
nehmen bit dem Bundesminister für Justiz und 
dem BUddesminister für Finanzen betraut. 

I 
i 
I 
I 

Erläuterungen 

. I 
Allgemeines 

Art. 57 § 1 des Internationalen übereinkom
mens über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM), 
Art. 53 § 1 des Internationalen übereinkom
mens über den Eisenbahn-, Personen- und Ge
päckverkehr (CI V) und Art. 21 des Zusatzüber
einkommens zum Internationalen übereinkom
men über den Eisenbahn-, Personen- und Ge
päckverkehr (CIV) über die Haftung der Eisen
bahn für Tötung und Verletzung' von Reisenden 
enthalten jeweils gleichlautende Bestimmungen 
folgenden Wortlauts: "Als Franken im Sinne 
dieses übereinkommens und seiner Anlagen gel
ten Goilldfl"lanken im GeWiicht von 10/31 Gramm 
und 0,900 Fein.gehalt." 

Diese Bestimmung hat ihren Zweck, die in 
den übereinkommen genannten Beträge für 
Konventionalstrafen, Haftungshöchstgrenzen u. a. 
in einer im Wert möglichst stabilen internatio
nalen Währungseinheit aUJszu'drücken, bis vor 

kurzer Zeit zufriedenstellend erfüllt und war 
dadurch, I daß es eine offizielle Goldnotierung 
gab, ohnr Schwierigkeiten anwendbar. 

Die in l den letzten Jahren aufgetretenen Er
schütterungen im internationalen Währungssy
stem, ve~bunden mit einem weitgehenden Ab
gehen von der Goldparität, haben dazu geführt, 
daß die pmrechnung nur noch über den Frei
marktpreis des Goldes möglich gewesen wäre. 
Eine Au~legung der oa. Bestimmung in einem 
solchen Sfnne widerspräche jedoch eindeutig den 
der Schaffung dieser Bestimmung zugrundelie
genden l\1tentionen, eine einwandfreie Umrech
nung zu ermöglichen und eine weitgehende Sta
bilität d~r in Goldfranken ausgedrückten Be-
träge zu !?ewährleisten. .. 

Es ergibt sich sohin die Situation, daß eine 
rechtlich leinwandfreie und praktisch sinnvolle 
Anwend~ng von Bestimmungen der überein-. 
kommen,' die Goldfrankenbeträge enthalten, dzt. 
nicht möglich ist. 
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,Es bestenen daher bei ,den Vertragsstaaten de'r 
übereinkommen einhellige Bestrebungen; den 
Goldfranken im Rahmen der nächsten ordent
lichen Revision, die jedoch erst um 1985 wirksam 
werden wird, 'durch eine andere internationale 
Währungseinheit, etwa die Sonderziehungsrechte 
des IWF oder den UIC-Franken, der von den 
Eisenbahnverwaltungen, die Mitglieder der Union 
Internationale de Chemins de Fer (UIC) sind, 
für ihre Verrechnung untereinander vereinbart 
wlurde, ZlU ,er~eItlZen. B~s dahin s'Üllen über Emp
fehLung 'Ides lim Novemher 1977 in <Blernz'U~am
mengetretenen "ad-hoc-Ausschusses Rechnungs
ein1h>eit" ,dme Vertmges'tla1aten !die UmI"echnung ,des 
Goldfran.kens provisQrisch durch eine, staatliche 
Z;usatibestimmung, auf, Grundlage' d,es Art: 60 
§ 5, CIM und des Art. 56 CIV, dessen Geliung 
sich :auch 'aruf IchJJs oa. ZUSlatzüibeI"eiIllkommen er
streck!t,. rei~elln. 

Delr matenidl rechdichleGehalt Idieser !\O()mad~ 
hoc-Ausschuß empfohlenen Zusatzbestimmung 
besteht darin, daß der Goldfranken der über
einkommen in ein bestimmtes Verhältnis zu den 
SZR des IWFbzw. zum UIC-Franken gebracht 
wird, womit eine Umrechnung in die Landes
währungen. ermöglicht wird. Sie stellt eine Kom
prornißlösung dar, d3: sich einige Staaten noch 
nicht auf eine der beiden neuen internationalen 
Währungsei~heiten festleg~n lassen wollten. 

Demnach sollen Vertragsstaaten, die .,- wie 
österreich -:-",' Mitglieder des IWF sind, die. Um
rechnung über die SZR vornehmen, die Schweiz, 
die nicht Mitglied des IWF ist, nach ihren inter
~en Gesetzen und die übrigen Staaten (vor allem 
die Ososti;!i;!iten) ü1ber Iden UIC-Fmnken. 

Da vom ad-hoc-Ausschuß nur eine Empfeh
lung an die Vertragsstaaten ausgesprochen wurde, 
ist keine völkerrechtliche Bindung gegeben. 

Durch die gewählte Formulierung soll klar
gestellt werden, : daß die SZR ausschließlich als 
Berechnungsgrundiage für 'die Umrechnung die~ 
nen sollen. Der Charakter des Goldfrankens als 
Rechnungseinheit' der iübereinkommen bleibt 
dabei 'unberührt. ' 

Gemäß' .Art. 60 § 5 qM IUI1!d Art. 56 CIV [1St 
dem Zentral amt für den internationalen Eisen
bahnverkehr ledigliclt das Datum mitzuteilen, 
init dem diese Zusatzbest'immung in Kraft ge
setzt wird, ,um ·den üQrigen Vertragsstaaten hie~ 
von Kenntnis zugeben. 

Die internai:ionalen übereinkommen CIM/CIV 
und Zusatzübereinkommen ' zur CIV sind dem 
Nationalrat seinerzeit zur Genehmigung gemäß 
Art. 50 Abs. 1 und in einigen Bestimmungen 
gemäß Art. 50Abs. 3 B-VG vorgelegt worden. 

Die vorliegende staatliche Zusatzbestimmung 
stellt' ihrem: Inhalt nach eine Ergänzung dieser 
übereinkoimhen dar und ist daher vom Natio
nalrat ah einfaches Rundesgesetz im Sinn~ der 

,österreichischen Bundesverfassung zu beschließen. 
Durch dieses Bundesgesetz werden keine finan
ziellen Mehraufwendungen des Bundes bewirkt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zum § 1: 

Da österreich Mitglied des Internationalen 
Wä:hl1Ungsfon'ds iSlt, nLmmlt les rim SLnne oder Emp
fehluI1!g des ald-thoc-Aui5'5chuSlS~ die UmI"ech
nung über die Sonderziehungsrechte vor. Die 
genannte Relation zwischen SZR und Goldfran
ken entspricht auf zwei KommasteIlen genau der 
früheren Goldparität des SZR. Seit 1. Juli 1974 
wird das SZR auf Grund eines Währungskorbes 
täglich neu berechnet. Dieser Währungskorb 
wurde zuletzt durch die beiden Entscheidungen 
des Exekutivdirektoriums des IWF Nr. 5718 
(78/46) G/S vom 31. März 1978 und Nr. 5847 
(78/100) G/S vom 30. Juni 1978 mit Wirk
samkeit vom 1. Juli 1978 neu festgelegt, wobei 
der österreichische Schilling ein Gewicht von 
1,5% erhielt. Da die meisten anderen Währun
gen dieses Währungskorbes von Staaten mit 
höheren Inflationsratlfn als österreich stammen, 
hat sich seit 1974 ein Wertverlust des SZR 
gegenüber dem österreichischen Schilling ergeben. 
österreich wird daher im Rahmen der bereits 
angelaufenen Vorarbeiten für die 8. ordentliche 
Revisionskonferenz dafür eintreten, daß dieser 
Wertverlust bei der Neufestsetzung der in den 
Einheitlichen Rechtsvorschriften enthaltenen Be
träge für die Haftung usw. entsprechend berück
sichtigt wird. 

Zum § 2: 

Durch diese Bestimmung wird die Relation 
zwischen SZR und Schilling bestimmt. Die Be
rechnungsmethode des IWF besteht darin, daß 

. der IWF an jedem Geschäftstag die einzelnen 
Beträge der im Währungskorb für das SZR 
enthaltenen Währungen zu deren US-Dollar
Mittelkursen im Londoner Devisenmarkt von 
12 Uhr mittags bzw. für dim Japanischen Yen 
nachdem in Tokio, festgestellten Kurs berechnet. 
Die Summe der US-Dollar-Gegeriwkrte jedes 
Währungs betrages ergibt den SZR -T ransaktions
wert ausgedrückt in US~Dollar. SZR-Transak
tionsw~rte für alle anderen Währungen werden 
über die auf dem. Devisenmarkt .des betreffen~ 
den Landes festgestellten US-Dollar-Kurse ermit-
telt. . . 

Der IWF <gibt täglich eine Tabelle mit deri 
SZR-Tra:nsaktionswert;en heraus, ,die von den 
N a:chrichtenagentUI"en verbreitet IUnd im "IMF 
Survey" vierzehntäglich publiziert werden; 

Zu~.~ 3: 

Die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesmini
sterium' für Justiz ,ergibt sich, daralls, daß die 
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internationalen übereinkommen, auf deren Be- z'en u. a.) !stehen, ist in dieser Hinsicht das Ein
stimmungen im § 1 Bezug genommen wird, vernehmen mit dem Bundesministerium für 
komplexe Regelungen des internationalen Eisen- Justiz herzustellen. 
bahnverkehrs beinhalten, deren innerstaatliche Da es sich bei den Modalitäten der Berechnung 
gesetzliche Regelung (z. B. in der' EVO) über- der Sondeterziehungsrechte des IWF und deren 
wiegend in den Wirkungsbereich des Bundesc Umrechnu~g in österreichische Schilling um eine 
ministeriums für Verkehr fällt. Da die in den in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
genannten internationalen übereinkommen ent- für Finan~en fallende Angelegenheit des Wäh
haltenen Bestimmungen über Zahlungen in rungsweserts handelt, ist auch eine Mitwirkung 
Goldfranken überwiegend im Zusammenhang des Bunde~ministeriums für Finanzen beim Voll
mit zivilrecht1ichen Fragen (Haftungshöch~tgrlen- zug dieser!Zusatzbestimmung vorzusehen. 

I 
I 
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